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§ 1
Rechtsform und Sitz

(1) Der AAV - Verband für Flächenrecycling und Altlasten-
sanierung ist eine Körperschaft  des öff entlichen Rechts für 
das Gebiet des Landes Nordrhein-Westfalen. Der Verband ist 
keine Gebietskörperschaft . Er dient dem Wohl der Allgemein-
heit.

(2) Der Verband erhält zur Erfüllung seiner Aufgaben im 
Sinne von § 2 Beiträge und zweckgebundene Mitt el seiner 
Mitglieder.

(3) Der Sitz des Verbandes ist Hatt ingen.

ERSTER TEIL: ALLGEMEINES

ZWEITER TEIL: AUFGABEN, 
 MASSNAHMENPLÄNE,  KOSTENTRÄGER, 
GELDLEISTUNGSPFLICHTEN

§ 2
Aufgaben des Verbandes

(1) Aufgaben des Verbandes sind – unbeschadet der 
 Verantwortlichkeit nach § 4 Bundes-Bodenschutzgesetz 
(BBodSchG) vom 17. März 1998 (BGBl I S. 502) in der jeweils 
geltenden Fassung – und der bodenschutzrechtlichen 
 Befugnisse der zuständigen Behörden:

  1. Sanierungsuntersuchung, -planung und Sanierung von 
Altlasten oder schädlichen Bodenveränderungen nach 
den Vorschrift en des BBodSchG einschließlich der im 
 Zusammenhang damit auszuführenden Maßnahmen;

  2. Flächenrecycling, um Brachfl ächen und Altlasten-
grundstücke für eine neue Nutzung zu reaktivieren und 
damit den Flächenverbrauch naturnaher und landwirt-
schaft lich genutzter Flächen zu reduzieren;

  3. Entwicklung und Erprobung neuer Technologien und 
innovativer Verfahren zur Sanierung von Altlasten und 
schädlichen Bodenveränderungen, zur Förderung des 
Flächenrecyclings sowie des Gewässerschutzes.

(2) Im Falle des Absatzes 1 Nr. 1 muss es sich um Gefahren-
abwehrmaßnahmen handeln

  1. die von den zuständigen Behörden im Wege der 
 Ersatzvornahme durchgeführt werden, oder

  2. über deren Durchführung mit dem Sanierungspfl ich-
tigen ein öff entlich-rechtlicher Vertrag geschlossen ist, 
der den Anforderungen des § 55 Verwaltungsverfahrens-
gesetz für das Land Nordrhein-Westfalen vom 12. 
November 1999 (GV. NRW. S. 602) in der jeweils geltenden 
Fassung entspricht und wirtschaft lich ist, oder 

  3. im Vorgriff  auf eine spätere Feststellung des Sanie-
rungspfl ichtigen nach § 4 Abs. 3, 5 und 6 BBodSchG, oder

  4. zu deren Durchführung ein Sanierungspfl ichtiger 
nicht herangezogen werden kann oder fi nanziell nicht – 
oder nur teilweise – in der Lage ist, oder

  5. auf Grundstücken, bei denen eine Sanierungspfl icht 
von Gemeinden oder Gemeindeverbänden besteht. 
Einzubeziehen sind auch Grundstücke, bei denen eine 
Sanierungspfl icht von juristischen Personen des privaten 
Rechts, an denen Gemeinden oder Gemeindeverbände 
allein oder zusammen, unmitt elbar oder mitt elbar mit 
mehr als 50 vom Hundert beteiligt sind sowie von kom-
munalen Anstalten nach § 114 a der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 
1994 (GV. NRW. S. 666) in der jeweils geltenden Fassung 
und von gemeinsamen Kommunalunternehmen nach §§ 
27 und 28 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaft s-
arbeit (GKG) vom 1. Oktober 1979 (GV. NRW. S. 621) in der 
jeweils geltenden Fassung besteht.

(3) Bei Maßnahmen des Flächenrecyclings nach Absatz 1 
Nummer 2 soll der AAV mit den Beteiligten einen öff entlich-
rechtlichen Vertrag schließen, der insbesondere Regelungen 
im Sinne des § 3 Absatz 3 Satz 5 enthält.

(4) Der Verband kann als integriertes Beratungs- und 
Kompetenzzentrum mit Schwerpunkten in den Bereichen 
Bodenschutz, Flächenrecycling sowie damit in Verbindung 
stehender Fragen der Wasser- und Entsorgungswirtschaft  
folgende zusätzliche Aufgaben wahrnehmen: 

  1. Beratung und fachliche Unterstützung seiner 
 Mitglieder

  a) bei der Feststellung des Ausgangszustandes 
hinsichtlich Bodenund Grundwasserbelastun-
gen im Zusammenhang mit der Umsetzung der 
Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 24. November 2010 über 
Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und 
Verminderung der Umweltverschmutzung) (ABl. L. 
334 vom 17.12.2010. S. 17) (IED) sowie der Richtlinie 
2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaff ung eines 
Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemein-
schaft  im Bereich der Wasserpolitik (ABl. L 327 vom 
22.12.2000, S. 1);

  b) bei der Einführung und Anwendung neuer Tech-
niken zur Sanierung von Altlasten und schädlichen 
Bodenveränderungen, zur Förderung des Flächen-
recyclings sowie des Gewässerschutzes;

  c) im Hinblick auf die Erbringung von Sicherheits-
leistungen für Abfallentsorgungsanlagen im 
 Rahmen einer Solidargemeinschaft ;

  d) durch Moderation und Mediation bei Altlasten 
und schädlichen Bodenveränderungen, die be-
sondere fachliche oder rechtliche Schwierigkeiten 
aufweisen;

  e) in Fragen der Sanierung von Altlasten und 
 schädlichen Bodenveränderungen sowie des 
 Flächenrecyclings;

  2. Unterstützung der Tätigkeit der im Rahmen des 
„Dialogs Wirtschaft  und Umwelt Nordrhein-Westfalen“ 
eingerichteten Clearingstelle mit sachlichen und perso-
nellen Mitt eln. Er trägt die Kosten der Clearingstelle mit 
Ausnahme der Kosten für Fremdleistungen;
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	� 3. Unterstützung der „Allianz für die Fläche NRW“ in 
allen Fragen der Flächenaufbereitung und Wiedernutz-
barmachung ehemals genutzter Flächen.

§ 2a 
Risikoabsicherung durch den Verband

(1) Um die Vermarktung sanierter Flächen zu unterstützen, 
kann der Verband geeignete Maßnahmen ergreifen, ins-
besondere Bürgschaften oder Garantien übernehmen oder 
Zuschüsse zu sonstigen geeigneten Maßnahmen gewähren, 
soweit er dafür zweckgebundene Rücklagen gebildet hat 
(Altlastenrisikofonds). Diese Maßnahmen sind zweckge-
bunden einzusetzen zur Risikoabsicherung bei zur Wieder-
nutzung vorgesehenen Altstandorten (§ 2 Absatz 5 Nummer 
2 BBodSchG), um das von einem Investor zu tragende Risiko 
zu begrenzen, nach erfolgreich durchgeführter Sanierung 
durch die zuständige Behörde nach den Vorschriften des 
BBodSchG in der jeweils geltenden Fassung in Anspruch 
genommen zu werden. Maßnahmen nach Satz 1 kommen 
nicht in Betracht bei bestehenden oder vermuteten Bau-
grundrisiken (Tragfähigkeit von Gebäuden), bei bestehenden 
oder vermuteten Risiken auf Grund von Kampfmitteln und 
bezüglich Risiken, die aus einer künftigen über die aktuellen 
Sanierungsziele hinausgehenden Nutzungsänderung oder 
neuen Boden- und Gewässerverunreinigungen resultieren.

(2) Voraussetzung für Maßnahmen nach Absatz 1 ist, dass die 
Sanierung vom Verband selbst, von NRW.URBAN oder der 
Bahnflächenentwicklungsgesellschaft durchgeführt oder 
von diesen qualitätssichernd begleitet wurde oder wird. Die 
Maßnahmen dürfen eine Dauer von zehn Jahren nicht über-
schreiten.

(3) Die Maßnahmen werden auf Antrag nach Bewertung 
durch eine Fachkommission vom Verband bewilligt. Ein 
Rechtsanspruch auf Bewilligung besteht nicht. Der Antrag-
steller hat einen Eigenanteil zu leisten. Der Verband kann 
zur Abgeltung des Bearbeitungsaufwandes ein Entgelt nach 
Maßgabe seiner Satzung erheben. 

(4) Das für Umwelt zuständige Ministerium wird ermächtigt, 
im Benehmen mit dem für Finanzen und dem für Stadtent-
wicklung zuständigen Ministerium durch Rechtsverordnung 
festzulegen, soweit nicht eine Regelung durch Satzung 
erfolgen kann: 

	� 1. Einzelheiten zu den Bürgschaften und Garantien nach 
Absatz 1, 

	� 2. Zu welchen sonstigen geeigneten Maßnahmen nach 
Absatz 1 Zuschüsse gewährt werden,

	� 3. Voraussetzungen für die Bewilligung von Maßnahmen 
im Ausnahmefall, wenn die Voraussetzungen des Absat-
zes 2 nicht erfüllt sind,

	� 4. Das Antragsverfahren, Einzelheiten und Kriterien zur 
Antragsprüfung sowie die Einrichtung und Zusammen-
setzung der Fachkommission nach Absatz 3,

	� 5. Die Pflicht zur Erteilung von Auskünften und zur 
Vorlage von Unterlagen im Zusammenhang mit der 
Antragstellung und Antragsprüfung nach Absatz 3 und

	� 6. Die Bestimmung des vom Antragsteller zu 
übernehmenden Eigenanteils nach Absatz 3.

§ 3 
Kostenträger, Geldleistungspflichten, Datenweitergabe

(1) Die zuständige Behörde, die Gemeinde oder der Kreis hat 
sich vor der Bereitschaftserklärung des Verbandes diesem 
gegenüber zu verpflichten, einen Anteil der entstehenden 
Kosten zu übernehmen. Dieser Anteil beträgt zwanzig vom 
Hundert. Die Delegiertenversammlung kann im Rahmen der 
Entscheidung über den Maßnahmenplan nach § 12 in Bezug 
auf konkrete Maßnahmen für finanzschwache Gemeinden 
oder Kreise einen niedrigeren Anteil festlegen. Der Vorstand 
kann den Anteil der Gemeinden und Kreise bei Maßnahmen 
im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 2 jedoch auch mit einem höheren 
Anteil festlegen. 

(2) Bei den vom Verband eingesetzten Mitteln handelt es um 
öffentliche Mittel im Sinne von § 25 BBodSchG.

(3) Soweit der Verband Maßnahmen im Sinne von § 2 Absatz 
2 Nr. 1 bis 5 durchführt oder der zuständigen Behörde an-
teilig nachgewiesene Kosten dafür erstattet, wandelt sich 
die ursprüngliche Sanierungspflicht in eine Geldleistungs-
pflicht gegenüber dem Verband. Der Verband hat Leistungen 
nach Absatz 1 und die ihm zustehenden Leistungen aus dem 
Wertausgleich gemäß § 25 BBodSchG oder erzielten Anteilen 
am Veräußerungserlös für Sanierungsmaßnahmen von Alt-
lasten und schädlichen Bodenveränderungen zu verwenden. 
Der Verband hat der Behörde, die sich an den Kosten der 
Maßnahmen im Sinne von § 2 Absatz 2 beteiligt hat, 20 vom 
Hundert der eingegangenen Leistung, höchstens jedoch den 
von ihr geleisteten Beitrag zu erstatten. Der Verband kann 
von einem ursprünglich Sanierungspflichtigen auch die Er-
stattung seiner notwendigen Aufwendungen verlangen. Für 
den Fall der Veräußerung eines nach § 2 Absatz 1 Nummer 
2 aufbereiteten Grundstückes soll der Verband an dem er-
zielten Veräußerungserlös angemessen beteiligt werden. In 
diesem Fall erübrigt sich die Festsetzung eines Wertausglei-
ches nach § 25 BBodSchG.

(4) Der Verband soll auf die Geltendmachung seiner Rechte 
nach Absatz 3 in den Fällen verzichten, in denen nur natür-
liche Personen als Eigentümer oder dinglich berechtigte 
Nutzer von Wohngrundstücken als Pflichtige in Betracht 
kommen, vorausgesetzt dass 

	� 1. Eigentümer oder Nutzungsberechtigte nicht Hand-
lungsstörer sind oder waren und die Wohngrundstücke 
nicht zu einem Geschäfts- oder Betriebsvermögen 
gehören,

	� 2. die Grundstücke mit zu Wohnzwecken genutzten 
Gebäuden bebaut sind,

	� 3. einem zum Zeitpunkt des Erwerbes oder der 
Gewährung der dinglichen Nutzung bestandskräftigen 
Bebauungsplan oder einer Baugenehmigung für den 
Zeitpunkt des Rechtserwerbs Hinweise auf das Vorliegen 
einer schädlichen Bodenveränderung oder Altlast nicht 
zu entnehmen waren, 
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	� 4. keine Anhaltspunkte ersichtlich sind, dass Eigen-
tümern oder dinglich Berechtigten zum Zeitpunkt des 
Rechtserwerbs schädliche Bodenveränderungen oder 
Altlasten bekannt waren und

	� 5. beim Erwerb des Grundstücks oder bei der Gewährung 
der dinglichen Nutzung wegen bestehender oder nicht 
auszuschließender schädlicher Bodenveränderungen 
oder Altlasten Preisvorteile nicht gewährt worden sind.

(5) Zur unmittelbaren Erfüllung der Verbandsaufgaben kön-
nen Darlehen an Dritte gewährt werden, sofern die Dritten 
an der Erfüllung der Verbandsaufgaben mitwirken oder 
die Dritten zur Erfüllung der Verbandsaufgaben eingesetzt 
werden. Die Laufzeit der Darlehen darf zwei Jahre nicht 
überschreiten.

(6) Die Behörden und Gerichte des Landes Nordrhein-West-
falen übermitteln dem Verband auf Anfrage die zur Wahr-
nehmung seiner Aufgaben nach §§ 2, 2a und § 3 Absatz 7 not-
wendigen Daten, Tatsachen und Erkenntnisse gebührenfrei.

(7) Soweit die Altlasten bergbaubedingt sind und noch unter 
Bergaufsicht stehen, jedoch kein leistungsfähiger Pflichtiger 
vorhanden ist, kann der AAV nur tätig werden, soweit die Fi-
nanzierung auf Grund gesondert zugewiesener Mittel erfolgt 
und die fachliche Zustimmung des für Bergbau zuständigen 
Ministeriums und der oberen Bergbehörde vorliegt.

§ 4 
Maßnahmenplan

(1) Der Verband stellt für die im Rahmen seiner Aufgaben 
anfallenden Maßnahmen im Sinne von § 2 einen Maßnah-
menplan auf, der der jeweiligen Entwicklung anzupassen 
und fortzuschreiben ist.

(2) Der Maßnahmenplan sowie seine Anpassung und 
Fortschreibung sind von der Delegiertenversammlung zu 
beschließen und bedürfen der Genehmigung der Aufsichts-
behörde.

§ 5 
Auftragsübernahmen

(1) Der Verband kann auf Beschluss der Delegiertenversamm-
lung im Land Nordrhein-Westfalen zusätzlich zu den Auf-
gaben nach § 2 im Auftrag Dritter Arbeiten und Maßnahmen 
durchführen, die zur Erfüllung seiner Aufgaben zwar nicht 
erforderlich, aber dienlich sind, und mit den Verbandsaufga-
ben im Zusammenhang stehen. Die Kosten trägt die Auftrag-
geberin oder der Auftraggeber.

(2) Der Verband darf die Aufträge nur übernehmen, wenn die 
Ausführung der ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden 
Aufgaben nicht beeinträchtigt wird und nicht zu einer Inter-
essenkollision führt.

DRITTER TEIL: MITGLIEDSCHAFT

VIERTER TEIL: INNERE VERFASSUNG

§ 6 
Mitglieder des Verbandes

(1) Mitglieder des Verbandes sind 

	 1. die Kreise und die kreisfreien Städte und

	� 2. das Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch  
das für Umwelt, das für Bergbau und das für Städtebau 
zuständige Ministerium.

(2) Freiwillige Mitglieder des Verbandes sind alle natürlichen 
und juristischen Personen des Privatrechts und des öffentli-
chen Rechts sowie deren Zusammenschlüsse, die sich zu frei-
willigen Beiträgen gegenüber dem Verband schriftlich oder 
elektronisch verpflichtet haben. Näheres regelt die Satzung.

§ 7 
Selbstverwaltung, Verbandsorgane

(1) Der Verband verwaltet sich selbst. Er gibt sich eine 
Satzung.

(2) Verbandsorgane sind die Delegiertenversammlung,  
der Vorstand und die Geschäftsführerin oder der Geschäfts-
führer.

§ 8 
Satzung

(1) Die Satzung regelt die inneren Verhältnisse des Verban-
des, soweit sie sich nicht bereits aus diesem Gesetz ergeben.

(2) Die Delegiertenversammlung beschließt über die Satzung 
und ihre Änderungen; die Satzung und ihre Änderungen be-
dürfen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

(3) Die Satzung bestimmt insbesondere:

	� 1. die Aufstellung und Führung des Mitglieder
verzeichnisses,

	� 2. die Bestimmung des Wertes von Gegenständen der 
laufenden Verwaltung (§ 16 Absatz 2 und 3) und die Fest-
setzung der Erheblichkeitsgrenze zu § 18 Abs. 4 Nr. 1,

	� 3. die Vertretung des Verbandes gegenüber der Geschäfts-
führerin oder dem Geschäftsführer und dem Vorstand,

	� 4. das Nähere zur Wirtschaftsführung, zum Kassen- und 
Rechnungswesen sowie zur Prüfung (§ 19),

	� 5. das Nähere über die Bildung von Stimmgruppen  
(§ 9 Absatz 6),
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	� 6. die Entschädigung für die Teilnahme an den Sitzungen 
der Delegiertenversammlung und des Vorstandes, wobei 
die Höchstsätze die Festlegungen in dem Gesetz über die 
Entschädigung der ehrenamtlichen Mitglieder von Aus-
schüssen vom 13. Mai 1958 (GV. NRW. S. 193), in der jeweils 
geltenden Fassung, nicht überschreiten dürfen,

	� 7. die Einzelheiten zur Aufnahme freiwilliger Mitglieder 
nach § 6 Absatz 2, die Inhalte der notwendigen Verpflich-
tungen dieser Mitglieder sowie die Höhe des Beitrages,

	 8. die Orte der Auslegung von Bekanntmachungen (§ 21).

(4) Die Satzung und jede Änderung sind auf Kosten des Ver-
bandes im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nord-
rhein-Westfalen bekannt zu machen.

(5) Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes kann gegen die Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden, es sei denn

	 1. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,

	� 2. die Satzung ist nicht ordnungsgemäß bekannt  
gemacht worden,

	� 3. die Aufsichtsbehörde hat den Beschluss der 
Delegiertenversammlung vorher beanstandet,

	� 4. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Verband vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.

	� Bei der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung und 
ihrer Änderungen ist auf die Rechtsfolge nach Satz 1 
hinzuweisen.

§ 9 
Delegiertenversammlung

(1) Die Delegiertenversammlung besteht aus den Delegier-
ten, die von den Mitgliedergruppen nach § 6 Abs. 1 und 2 zu 
entsenden sind. Die Zahl der Delegierten richtet sich nach 
Stimmenanteilen. Je volle 25.000 Euro (Beitragseinheit) 
des Mitgliedsbeitrages bzw. der Mittel des Landes ergeben 
eine Stimme. Jede Delegierte oder jeder Delegierte hat eine 
Stimme. Eine Delegierte oder ein Delegierter kann mehrere 
Stimmen oder alle Stimmen des entsendenden Mitglieds auf 
sich vereinigen.

(2) Für jede Delegierte und jeden Delegierten ist eine Ersatz-
delegierte oder ein Ersatzdelegierter zu benennen, die oder 
der im Falle der persönlichen Verhinderung einer Delegier-
ten oder eines Delegierten im Einzelfall und im Falle der 
vorzeitigen Beendigung des Delegiertenamtes (§ 10 Abs. 2) 
an deren oder dessen Stelle tritt. Im Falle des § 10 Abs. 2 ist 
eine Nachbenennung für die verbleibende Amtszeit jederzeit 
möglich.

(3) Delegierte oder Delegierter für Mitglieder nach § 6 Absatz 
1 kann nur sein, wer bei einer Gebietskörperschaft oder bei 
den kommunalen Spitzenverbänden in Nordrhein-Westfalen 
beamtet oder angestellt ist.

(4) Die Mitglieder zu § 6 Absatz 2 bestimmen die zu entsen-
denden Delegierten und Ersatzdelegierten.

(5) Für die Mitgliedsgruppe der Kreise und kreisfreien Städte 
wählen die drei kommunalen Spitzenverbände die Delegier-
ten und Ersatzdelegierten.

(6) Mit Jahresbeiträgen, die eine volle Beitragseinheit nicht 
erreichen oder darüber hinaus gehen (Beitragsteileinheiten), 
können sich die Mitglieder zu Stimmgruppen zusammen-
schließen. Jede Stimmgruppe hat so viele Delegierte mit je 
einer Stimme, wie sie mit den zusammengelegten Beiträgen 
oder Beitragsteilen volle Beitragseinheiten auf sich ver-
einigt. Jedes Mitglied kann sich nur an einer Stimmgruppe 
beteiligen. Jede Stimmgruppe wählt ihre Delegierten und 
entsendet sie in die Delegiertenversammlung. Das Nähere 
über die Bildung von Stimmgruppen und die Entsendung 
ihrer Delegierten regelt die Satzung.

(7) Das für Umwelt zuständige Ministerium des Landes Nord-
rhein-Westfalen bestimmt jeweils im Benehmen mit dem für 
Bergbau und dem für Städtebau zuständigen Ministerium 
die Delegierten und Ersatzdelegierten des Landes.

(8) Die Niederschriften über die Wahlvorgänge der Mitglieder 
nach Absatz 5 und die Namenslisten der nach Absatz 4, 6 und 
7 bestimmten Delegierten, Ersatzdelegierten sowie der nach-
benannten Delegierten sind der Verbandsvorsitzenden oder 
dem Verbandsvorsitzenden zu übersenden.

§ 10 
Amtszeit der Delegierten

(1) Die Amtszeit der Delegierten beträgt fünf Jahre. Wieder-
wahl und Wiederbestimmung sind zulässig. In den letzten 
drei Monaten vor Ende der Amtszeit sind dem Verbandsvor-
sitzenden die Delegierten für die neue Amtszeit zu benennen.

(2) Das Amt als Delegierte oder Delegierter endet vorzeitig 

	� 1. durch Niederlegung des Amtes oder Abberufung durch 
das entsendende Mitglied,

	� 2. durch Beendigung des Dienst- oder Vertretungs
verhältnisses, Ausscheiden aus dem Amt, Verlust der 
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter,

	� 3. durch Eintritt der Geschäftsunfähigkeit oder der 
beschränkten Geschäftsfähigkeit, Tod oder

	� 4. wenn das entsendende Mitglied seinen Beitrag entspre-
chend seiner Verpflichtungen trotz Mahnung nicht zahlt.

§ 11 
Sitzungen der Delegiertenversammlung,

Beschlussfassung

(1) Verbandsvorsitzende oder Verbandsvorsitzender ist die 
Vorsitzende oder der Vorsitzende des Vorstands. Sie oder er 
leitet die Sitzungen der Delegiertenversammlung und lädt 
die Mitglieder der Delegiertenversammlung unter Angabe 
der Tagesordnung mit einer Frist von mindestens 14 Tagen 
ein. Gleichzeitig unterrichtet sie oder er die Ersatzdelegier-
ten und die Vorstandsmitglieder und deren Vertreterinnen 
oder Vertreter und stellt ihnen die Teilnahme an der Sitzung 
anheim. Die Delegiertenversammlung ist wenigstens einmal 
im Jahr einzuberufen.
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(2) Die Delegiertenversammlung bildet ihren Willen mit 
zwei Dritteln Mehrheit der in der Versammlung vertretenen 
Stimmenanteile. In Fällen der Abwesenheit einer oder eines 
Delegierten sind die jeweiligen Ersatzdelegierten stimmbe-
rechtigt. Delegierte, die nach § 9 Abs. 1 Satz 5 mehrere Stim-
men auf sich vereinigen, können nur einheitlich abstimmen.

(3) Die Delegiertenversammlung ist beschlussfähig, wenn 
mindestens die Hälfte aller Stimmenanteile durch Delegierte 
vertreten und alle Delegierte rechtzeitig geladen sind. Bei 
Beschlussunfähigkeit kann die oder der Verbandsvorsitzen-
de eine neue Sitzung anberaumen, in der die Delegiertenver-
sammlung bei gleicher Tagesordnung ohne Rücksicht auf die 
Zahl der Anwesenden beschlussfähig ist. Hierauf muss in der 
Ladung aufmerksam gemacht werden.

(4) Über die Beschlüsse der Delegiertenversammlung ist eine 
Niederschrift anzufertigen, die von der oder dem Verbands-
vorsitzenden und einem Mitglied der Delegiertenversamm-
lung zu unterschreiben ist.

(5) Die oberen Bodenschutzbehörden, die Bezirksregierung 
Arnsberg als obere Bergbehörde, die kommunalen Spitzen-
verbände, die Landesvereinigung der Unternehmensver-
bände Nordrhein-Westfalen e. V. (unternehmer nrw), die 
Vereinigung der Industrie- und Handelskammern des Landes 
Nordrhein-Westfalen, der Westdeutsche Handwerkskammer-
tag und die anerkannten Naturschutzvereinigungen im Sin-
ne des § 66 Absatz 1 des Landesnaturschutzgesetzes vom 21. 
Juli 2000 (GV. NRW. S. 568), das durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 934) neu gefasst worden 
ist, können an den Sitzungen der Delegiertenversammlung 
teilnehmen. Sie sind zu den Sitzungen einzuladen.

§ 12 
Aufgaben der Delegiertenversammlung

(1) Die Delegiertenversammlung wählt die Vorstands
mitglieder gemäß § 13.

(2) Die Delegiertenversammlung beschließt über 

	 1. die Satzung und deren Änderungen,

	� 2. den Erlass einer Geschäftsordnung für die 
Delegiertenversammlung,

	 3. den Maßnahmenplan (§ 4) und seine Änderungen,

	� 4. die Feststellung des Wirtschaftsplans und seiner 
Änderungen sowie der Finanzplanung,

	� 5. die Bestimmung von Rechnungsprüferinnen oder 
Rechnungsprüfern sowie die Bestellung der Prüfstelle 
für die Prüfung des Jahresabschlusses,

	� 6. die Feststellung des Jahresabschlusses und die 
Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsführerin 
oder des Geschäftsführers,

	� 7. die Entscheidung über die Übernahme von Aufträgen  
(§ 5).

§ 13  
Zusammensetzung, Wahl und Amtszeit des Vorstandes

(1) Der Vorstand besteht aus bis zu zwölf Mitgliedern, die von 
der Delegiertenversammlung auf Vorschlag der Verbands-
mitglieder gemäß § 6 Abs. 1 und 2 gewählt werden.

(2) Es entfallen auf

	� 1. die Mitglieder gemäß § 6 Absatz 1 Nummer 1 drei 
Vorstandsmitglieder,

	� 2. die Mitglieder gemäß § 6 Absatz 1 Nummer 2 fünf 
Vorstandsmitglieder, davon drei auf das für Umwelt,  
eins auf das für Bergbau und eins auf das für Städtebau 
zuständige Ministerium,

	� 3. und auf die Mitglieder zu § 6 Absatz 2 drei Vorstands-
mitglieder. Abweichend von Absatz 2 Nummer 3 entfallen 
auf die Mitglieder nach § 6 Absatz 2 vier Vorstandsmit-
glieder, soweit und solange der Stimmenanteil dieser Mit-
gliedergruppe in der Delegiertenversammlung mindes-
tens 20 Prozent beträgt.

(3) Die oder der Vorsitzende des Vorstands sowie die Stellver-
treterin oder der Stellvertreter werden aus der Mitte der Mit-
glieder des Vorstandes gewählt. § 15 Abs. 4 gilt entsprechend. 
Die oder der Vorsitzende und die Stellvertreterin oder der 
Stellvertreter dürfen nicht der gleichen Mitgliedergruppe  
(§ 6) angehören.

(4) An den Vorstandssitzungen nimmt eine von den Dienst-
kräften des Verbandes gewählte Arbeitnehmervertreterin 
oder ein entsprechend gewählter Arbeitnehmervertreter 
ohne Stimmrecht teil.

(5) Vorstandsmitglied kann nicht sein, wer Mitglied der 
Delegiertenversammlung ist. Im Übrigen gilt § 9 Abs. 3 
entsprechend. Die Amtszeit der Vorstandsmitglieder beträgt 
fünf Jahre. Wiederwahl ist zulässig. Die Mitglieder führen 
nach Beendigung ihrer Amtszeit ihr Amt weiter, bis der neue 
Vorstand gewählt ist.

(6) Die Delegiertenversammlung kann Vorstandsmitglieder 
wegen grober Verletzung der ihnen dem Verband gegenüber 
obliegenden Pflichten abwählen. Der Beschluss bedarf der 
Mehrheit von zwei Dritteln aller Stimmenanteile. In der
selben Sitzung ist eine Ersatzwahl für den Rest der Amtszeit 
vorzunehmen.

(7) Das Amt als Vorstandsmitglied endet vorzeitig durch 
Niederlegung des Amtes, Verlust des Rechts zur Bekleidung 
öffentlicher Ämter, Eintritt der Geschäftsunfähigkeit 
oder der beschränkten Geschäftsfähigkeit, Verlust der 
Voraussetzungen der Wählbarkeit und Tod und wenn das 
entsendende Verbandsmitglied seinen Beitrag entsprechend 
seinen Verpflichtungen trotz Mahnung nicht zahlt. Scheidet 
ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus, ist eine Ersatzwahl 
vorzunehmen.
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§ 14 
Aufgaben des Vorstandes

(1) Der Vorstand hat die Aufgaben, die nicht durch dieses 
Gesetz oder die Satzung der Delegiertenversammlung oder 
der Geschäftsführerin oder dem Geschäftsführer zugewie-
sen oder vorbehalten worden sind. Er wählt die Geschäfts-
führerin oder den Geschäftsführer. Die Abberufung der 
Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers ist zulässig.  
Sie bedarf der Mehrheit von zwei Dritteln aller Mitglieder 
des Vorstandes.

(2) Der Vorstand beschließt insbesondere über

	 1. seine Geschäftsordnung,

	� 2. die Richtlinien für die Anstellungs- und 
Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter des Verbandes,

	� 3. den Abschluss eines Dienstvertrages mit der 
Geschäftsführerin oder dem Geschäftsführer,

	� 4. den Entwurf des Maßnahmenplans und seiner 
Änderungen.

(3) Der Zustimmung des Vorstandes bedarf die Geschäftsfüh-
rerin / der Geschäftsführer in folgenden Angelegenheiten:

	� 1. Einlegung von Rechtsmitteln gegen Verfügungen und 
Anordnungen der Aufsichtsbehörde,

	� 2. Entwurf des Wirtschaftsplanes und seiner Änderungen 
sowie den Entwurf der Finanzplanung,

	� 3. Geschäfte und sonstige Angelegenheiten von heraus-
ragender Bedeutung, deren Wert die in der Satzung fest-
zusetzenden Beträge erreicht oder überschreitet,

	 4. Entwurf des Jahresabschlusses,

	� 5. Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und 
grundstücksgleichen Rechten,

	� 6. Übernahme einer fremden Verbindlichkeit, ins-
besondere über die Eingehung von Bürgschaften und 
über Gewährverträge ohne Rücksicht auf die Höhe der 
Verpflichtung und

	� 7. Gewährung von Darlehen an Dritte, die im unmittel
baren Zusammenhang mit der Erfüllung von Verbands-
aufgaben stehen und einen Betrag von 10 000 Euro 
überschreiten.

(4) Der Vorstand kann in unaufschiebbaren Fällen 
abweichend von § 12 Abs. 2 Nr. 3 die Durchführung einer 
Maßnahme, die nicht im Maßnahmenplan (§ 4) enthalten 
ist, beschließen, sofern die Finanzierung gesichert ist und 
die Aufsichtsbehörde zugestimmt hat. Die Delegierten
versammlung ist in der nächsten Sitzung zu unterrichten.

§ 15 
Sitzungen und Beschlussfassung  

des Vorstandes

(1) Die oder der Vorsitzende des Vorstandes lädt die 
Vorstandsmitglieder unter Angabe der Tagesordnung  
mit mindestens zweiwöchiger Frist zu den Sitzungen.

(2) Im Jahr sind mindestens zwei Sitzungen des Vorstandes 
abzuhalten. Die oder der Vorsitzende des Vorstandes muss 
eine Sitzung anberaumen, wenn mindestens ein Drittel der 
Vorstandsmitglieder dies bei ihr oder ihm schriftlich oder 
elektronisch beantragen.

(3) Jedes Vorstandsmitglied hat eine Stimme. Ein Vorstands-
mitglied kann mehrere Stimmen auf sich vereinigen. Dies ist 
durch schriftliche oder elektronische Bevollmächtigung der 
Vorstandsmitglieder untereinander zulässig. Näheres regelt 
die Satzung. Bei vereinigten Stimmen kann nur eine einheit-
liche Stimmabgabe erfolgen.

(4) Der Vorstand bildet seinen Willen mit Zwei-Drittel-Mehr-
heit der abgegebenen, gültigen Stimmen seiner anwesenden 
Mitglieder. Bei Beschlüssen zählen Stimmenthaltungen und 
ungültige Stimmen zur Feststellung der Beschlussfähigkeit, 
nicht aber zur Berechnung der Mehrheit mit.

(5) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei 
Mitglieder anwesend sind und wenn alle Mitglieder recht
zeitig geladen sind. Der Beschlussfähigkeit steht nicht 
entgegen, dass dem Vorstand weniger Mitglieder als die für 
seine Zusammensetzung in § 13 festgesetzte Zahl angehören. 
Bei Beschlussunfähigkeit kann die oder der Vorsitzende 
des Vorstands eine neue Sitzung anberaumen, in der der 
Vorstand bei gleicher Tagesordnung ohne Rücksicht auf die 
Zahl der Anwesenden beschlussfähig ist. Hierauf muss in der 
Ladung aufmerksam gemacht werden.

(6) Auf schriftlichem oder elektronischem Wege ergangene 
Beschlüsse sind gültig, wenn sie einstimmig von allen Mit-
gliedern des Vorstandes gefasst sind. Das Ergebnis ist in der 
nächsten Sitzung bekannt zu geben.

(7) Über die Sitzungen des Vorstandes sind Niederschriften 
zu fertigen, die von der oder dem Vorsitzenden des Vorstan-
des und einem weiteren Mitglied des Vorstandes zu unter-
zeichnen sind.

§ 16 
Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer

(1) Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer wird  
für fünf Jahre gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Die Wieder-
berufung darf frühestens sechs Monate vor Ablauf der Amts-
zeit beschlossen werden. Die Amtszeit endet spätestens mit 
Ablauf des Monats, in dem die Geschäftsführerin oder der 
Geschäftsführer das 67. Lebensjahr vollendet.

(2) Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer leitet die 
Verbandsverwaltung und erledigt die laufenden Geschäfte 
des Verbandes. Sie oder er hat die Aufgaben, die nicht auf 
Grund dieses Gesetzes oder der Satzung der Delegierten
versammlung, dem Vorstand oder dem Vorsitzenden des 
Verbandes obliegen. Sie oder er bereitet die Sitzungen 
der Gremien vor und nimmt beratend daran teil. Sie oder 
er ist Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter der 
Beschäftigten des Verbandes.

(3) Weitere Bestimmungen trifft die Satzung.

(4) Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer trifft mit 
Zustimmung des Vorstandes Regelungen über die ständige 
Vertretung der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers.
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§ 17 
Vertretung des Verbandes

(1) Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer vertritt 
im Rahmen der laufenden Geschäfte den Verband gerichtlich 
und außergerichtlich. In allen übrigen Fällen vertritt die oder 
der Vorsitzende des Vorstandes den Verband.

(2) Gegenüber der Geschäftsführerin oder dem Geschäfts-
führer wird der Verband durch den Vorstand, gegenüber dem 
Vorstand durch die Delegiertenversammlung nach näherer 
Bestimmung der Satzung vertreten.

(3) Verpflichtende Erklärungen des Verbandes bedürfen der 
Schriftform. Die Vertretung und Unterschriftsbefugnisse 
werden durch die Geschäftsordnung für die Verbandsver-
waltung, die die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer 
mit Zustimmung des Vorstands erlässt, geregelt.

FÜNFTER TEIL: WIRTSCHAFTSFÜHRUNG  
UND RECHNUNGSWESEN, BEITRÄGE

§ 18 
Wirtschaftsplan

(1) Die Delegiertenversammlung stellt für jedes Wirtschafts-
jahr vor seinem Beginn den Wirtschaftsplan fest. Wirt-
schaftsjahr ist das Kalenderjahr. Der Beschluss über den 
Wirtschaftsplan enthält die Festsetzung

	� 1. der Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplans und 
der Einzahlungen und Auszahlungen des Vermögens
planes,

	� 2. des Gesamtbetrages der aufzunehmenden Kredite,

	� 3. des Gesamtbetrages der Verpflichtungs
ermächtigungen und

	� 4. des Höchstbetrages der Kassenkredite.  
Der Wirtschaftsplan muss ausgeglichen sein.

(2) Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem 
Vermögensplan und der Stellenübersicht. Dem Wirtschafts-
plan sind als Anlagen der Nachweis der Rücklagen und die 
Finanzplanung, die mit dem Maßnahmenplan abgestimmt 
ist, beizufügen. § 14 Abs. 1 und §§ 15 bis 18 der Eigen
betriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen  
vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644, ber. 2005 S. 15) in 
der jeweils geltenden Fassung gelten entsprechend.

(3) Der von der Delegiertenversammlung festgestellte 
Wirtschaftsplan ist unverzüglich mit seinen Anlagen der 
Aufsichtsbehörde anzuzeigen.

(4) Der Wirtschaftsplan ist unverzüglich zu ändern, wenn

	� 1. das Jahresergebnis sich gegenüber dem Erfolgsplan 
erheblich verschlechtern wird,

	� 2. höhere Kredite erforderlich werden,

	� 3. im Vermögensplan über- und außerplanmäßige Aus-
zahlungen für Investitionen durch Einsparungen oder 
Mehreinzahlungen nicht gedeckt werden können,

	� 4. weitere Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen 
werden sollen oder

	� 5. eine Vermehrung oder Hebung der in der Stellenüber-
sicht vorgesehenen Stellen erforderlich wird, es sei denn, 
dass es sich um eine vorübergehende Einstellung von 
Aushilfskräften handelt.

(5) Änderungen des Wirtschaftsplanes sind der Aufsichts
behörde unverzüglich anzuzeigen.

§ 19 
Wirtschaftsführung, Kassen-, Rechnungs-  

und Prüfungswesen

(1) Der Verband hat seine Wirtschaftsführung nach den 
Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit 
auszurichten.

(2) Für die Buchführung des Verbandes, die Kostenrech-
nung, den Jahresabschluss, die Bilanz, die Gewinn- und 
Verlustrechnung, den Anhang und den Lagebericht sind die 
§§ 19, 21, 22 Abs. 1 sowie die §§ 23 bis 25 der Eigenbetriebs
verordnung für das Land Nordrhein-Westfalen entsprechend 
anzuwenden.

(3) Das Nähere zur Wirtschaftsführung, zum Kassen-, 
Rechnungs- und Prüfungswesen regelt die Satzung. Das 
Prüfungs- und Betretungsrecht des Landesrechnungshofes 
Nordrhein-Westfalen und seiner Beauftragten bleibt un-
berührt.

§ 20 
Beiträge

(1) Der Verband erhält zur Erfüllung seiner Aufgaben im 
Sinne von § 2 Beiträge und zweckgebundene Mittel seiner 
Mitglieder.

(2) Die Beitragspflichten der Mitglieder nach § 6 Absatz 1 sind 
öffentliche Lasten (Abgaben). Sie betragen für das Mitglied 
nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 pro Einwohner des Mitglieds 0,03 
Euro für das Jahr 2012 und ab dem 01.01.2013 pro Einwohner 
des Mitgliedes 0,06 Euro und für das Mitglied nach § 6 Absatz 
1 Nummer 27 Mio. Euro, die gemäß § 9 Absatz 3 Wasserent-
nahmeentgeltgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen vom 
27. Januar 2004 (GV. NRW. S. 30), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 25. Juli 2011 (GV. NRW. S. 390), aus Mitteln des 
Wasserentnahmeentgeltaufkommens zur Verfügung gestellt 
werden. Diese Beiträge sind bis zum 1. August eines jeden 
Wirtschaftsjahres zu zahlen. Weitere Mittel können zur 
Verfügung gestellt werden.

(3) Die Beiträge der Mitglieder nach § 6 Absatz 2 sind 
freiwillig. Näheres regelt die Satzung.
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SECHSTER TEIL: BEKANNTMACHUNGEN

SIEBTER TEIL: AUFSICHT

§ 21 
Bekanntmachungen

Bekanntmachungen für die Verbandsmitglieder erfolgen 
durch unmittelbare schriftliche oder elektronische Unter-
richtung der Betroffenen. Für die Bekanntmachung längerer 
Mitteilungen genügt ein Hinweis auf den Ort, an dem die 
Mitteilung eingesehen werden kann. Gleichzeitig ist die Aus-
legungsfrist, die mindestens zwei Wochen betragen muss, 
anzugeben. Die Satzung bestimmt den Ort der Auslegung.

§ 22 
Aufsicht

(1) Der Verband steht unter der Aufsicht des Staates. 
Aufsichtsbehörde ist das für Umwelt zuständige 
Ministerium des Landes Nordrhein-Westfalen.

(2) Die Aufsicht stellt sicher, dass der Verband die ihm 
obliegenden Aufgaben und Pflichten nach geltendem Recht 
erfüllt.

§ 23 
Teilnahme an Sitzungen, 

Unterrichtung der Aufsichtsbehörde

(1) Die Vertreterin oder der Vertreter der Aufsichtsbehörde 
ist zu den Sitzungen der Delegiertenversammlung und des 
Vorstandes entsprechend einzuladen. Ihr oder ihm ist auf 
Verlangen das Wort zu erteilen.

(2) Die Aufsichtsbehörde kann sich jederzeit, auch durch 
Beauftragte, über alle Angelegenheiten des Verbandes 
unterrichten. Sie kann mündliche und schriftliche Berichte 
anfordern, Akten und andere Unterlagen einfordern sowie 
an Ort und Stelle prüfen und besichtigen.

§ 24 
Anordnungen und Aufhebung von Maßnahmen

(1) Die Aufsichtsbehörde ist berechtigt, Beschlüsse und 
Anordnungen der Verbandsorgane, die das Gesetz oder 
die Satzung verletzen oder den Aufgaben des Verbandes 
zuwiderlaufen, innerhalb von sechs Monaten aufzuheben 
und zu verlangen, dass Maßnahmen, die auf Grund solcher 
Beschlüsse oder Anordnungen getroffen sind, rückgängig 
gemacht werden.

(2) Wenn die Verbandsorgane Beschlüsse, Erklärungen, 
Anordnungen, Verfügungen oder sonstige Handlungen 
unterlassen, die zur Erfüllung der dem Verband obliegenden 
Pflichten erforderlich sind, kann die Aufsichtsbehörde 

anordnen, dass sie in einer bestimmten Frist das Erforder-
liche tun. Die Aufsichtsbehörde hat die geforderte Handlung 
im Einzelnen zu bezeichnen. Sie kann ihre Anordnung, wenn 
sie nicht befolgt worden ist, anstelle und auf Kosten des Ver-
bandes selbst durchführen oder von einem anderen durch-
führen lassen.

§ 25 
Beauftragte oder Beauftragter der Aufsichtsbehörde

(1) Wenn die Befugnisse der Aufsichtsbehörde nach § 24 nicht 
ausreichen, um eine ordnungsgemäße Führung der Geschäfte 
des Verbandes zu sichern, kann die Aufsichtsbehörde eine 
oder einen Beauftragten bestellen, die oder der alle oder ein-
zelne Geschäftes des Verbandes auf dessen Kosten führt.

(2) Die Aufsichtsbehörde kann bestimmen, welche Entschädi-
gung der Verband der oder dem Beauftragten zu leisten hat.

(3) Die Aufsichtsbehörde hat die ordnungsgemäße Verwal-
tung des Verbandes möglichst bald wiederherzustellen.

§ 26 
Genehmigung von Geschäften

(1) Der Verband bedarf der Genehmigung durch die 
Aufsichtsbehörde

	� 1. zur unentgeltlichen Veräußerung von Vermögens-
gegenständen und zur unentgeltlichen Überlassung  
der Nutzung von Vermögensgegenständen,

	� 2. zur entgeltlichen Veräußerung von Vermögensgegen-
ständen und zur entgeltlichen Überlassung der Nutzung 
von Vermögensgegenständen auf Dauer, wenn die Erlöse 
bzw. Entgelte nicht dem Vermögensplan des Verbandes 
zugeführt werden,

	� 3. zur Gewährung von Darlehen über 10.000 Euro an 
Dienstkräfte des Verbandes, auch soweit diese ausge-
schieden sind,

	� 4. zu sonstigen Verträgen mit den in §§ 13 Abs. 1 und 16 
Abs. 1 aufgeführten Personen, soweit es sich nicht um 
Geschäfte im Rahmen der laufenden Verwaltung handelt,

	� 5. zur Bestellung von Sicherheiten und zur Übernahme 
von Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Gewährleis-
tungen, wenn die Höhe der Belastung nicht in einem an-
gemessenen Verhältnis zu der Finanzkraft des Verbandes 
steht,

	� 6. zur Gewährung von Darlehen über 25.000 Euro 
an Dritte, die in unmittelbarem Zusammenhang mit 
der Durchführung von Verbandsaufgaben (§ 2) und 
Aufträgen (§ 5) stehen.

(2) Geschäfte nach Absatz 1, die der Verband ohne die erfor-
derliche Genehmigung vornimmt, sind unwirksam. Die Ge-
währung von Darlehen an andere als die in Absatz 1 Nr. 3 und 
6 genannten Personen und in § 3 Abs. 4 genannten Dritten ist 
unzulässig.
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ACHTER TEIL: AUFLÖSUNG DES VERBANDES,
ÜBERGANGSVORSCHRIFTEN

§ 27 
Auflösung des Verbandes, Übergangsvorschriften

(1) Der Verband kann nur durch Gesetz aufgelöst werden.

(2) Innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten dieses 
Gesetzes sind die Verbandsorgane nach den Vorschriften 
dieses Gesetzes neu zu besetzen.

(3) Abweichend von § 20 Absatz 2 Satz 3 sind die Beiträge  
der Mitglieder nach § 6 Absatz 1 für das Jahr 2012 mit 
Inkrafttreten des Gesetzes zu zahlen.

§ 28 
In-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 11. Dezember 2002 in 
Kraft.

ZUSATZ

Rechtsnachfolge

(Artikel I des Gesetzes über den Verband zur Sanierung und 
Aufbereitung von Altlasten Nordrhein Westfalen und zur 
Änderung des Landesabfallgesetzes (GV. NRW. S. 571))

Gesamtrechtsnachfolger des durch § 1 des Gesetzes über die 
Gründung des Abfallentsorgungs- und Altlastensanierungs-
verbandes Nordrhein-Westfalen (Abfallentsorgungs- und 
Altlastensanierungsverbandsgesetz- AAVG) vom 21. Juni 
1988 (GV. NRW. S. 268, ber. S. 355), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 25. September 2001 (GV. NRW. S. 708) gegründeten 
Verbandes ist der Altlastensanierungs- und Altlastenaufbe-
reitungsverband, der mit Artikel III dieses Gesetzes gegrün-
det wird. Das gesamte Vermögen des Abfallentsorgungs- und 
Altlastensanierungsverbandes Nordrhein-Westfalen geht 
ohne Abwicklung auf den neu gegründeten Verband über. 
Der Abfallentsorgungs- und Altlastensanierungsverband 
Nordrhein-Westfalen wird aufgelöst.

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Der Finanzminister

Der Innenminister

Der Justizminister

Der Minister für Wirtschaft und Arbeit

Die Ministerin für Umwelt und Naturschutz,  
Landwirtschaft und Verbraucherschutz
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I N H A LT S V E R Z E I C H N I S

Satzung des AAV - Verband 
für Flächenrecycling und 
 Altlastensanierung

Vom 13. Dezember 2022

(Der aktuelle Normverlauf kann über 
www.recht.nrw.de abgerufen werden)
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§ 1
Mitgliedschaft

(1) Mitglieder des Verbandes sind die in § 6 Absatz 1 und 2 
AAVG genannten Personen.

(2) Aufnahmeanträge von freiwilligen Mitgliedern nach § 6 
Absatz 2 AAVG sind schrift lich oder elektronisch beim Vor-
stand des Verbandes zu stellen. Der Antrag muss den Namen 
oder die Unternehmensbezeichnung und die Anschrift  des 
Antragstellers sowie die Verpfl ichtungserklärung zur Zah-
lung des Mitgliedsbeitrages einschließlich dessen Höhe ent-
halten. Über den Mitgliedsantrag entscheidet der Vorstand. 
Erworben ist die Mitgliedschaft  mit Zugang eines Bestäti-
gungsschreibens des Verbandes beim Antragsteller, dass die 
Aufnahme in den Verband erfolgt ist. Freiwillige Mitglieder, 
die vor der konstituierenden Delegiertenversammlung des 
Verbandes einen Aufnahmeantrag gestellt und eine Ver-
pfl ichtungserklärung hinsichtlich ihres Mitgliedsbeitrages 
abgegeben haben, erwerben die Mitgliedschaft , ohne dass es 
einer Entscheidung des Vorstandes und eines Zugangs des 
Bestätigungsschreibens des Verbandes beim Antragsteller 
bedarf.

(3) Durch die Aufnahme in den Verband werden Mitglieder 
im Sinne des § 6 Absatz 2 AAVG verpfl ichtet, einen jährlichen 
Mitgliedsbeitrag zu zahlen. Dieser Beitrag beträgt mindes-
tens 2.500,- € jährlich. Ein höherer Mitgliedsbeitrag muss 
durch den Mindestbeitrag glatt  teilbar sein. Die Beiträge 
der Mitglieder im Sinne des § 6 Absatz 2 AAVG sind bis zum 
1. August eines jeden Wirtschaft sjahres zu zahlen. Wird die 
Mitgliedschaft  nach dem 1. August des Wirtschaft sjahres er-
worben, ist der Beitrag sofort an den Verband zu zahlen.

(4) Die freiwillige Mitgliedschaft  gemäß § 6 Absatz 2 AAVG 
endet:

  a) bei natürlichen Personen mit dem Tod des Mitglieds,

  b) bei juristischen Personen mit Beginn des Liquidations-
verfahrens oder Eröff nung des Insolvenzverfahrens, 

 c) durch Austritt  des Mitglieds,

  d) durch Ausschluss des Mitglieds aus dem Verband.

Der Austritt  erfolgt durch schrift liche oder elektronische 
Erklärung des Mitglieds gegenüber dem Vorstand des Ver-
bandes. Er ist zum Schluss eines Kalenderjahres unter Ein-
haltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten zulässig. 
Ein Mitglied, das gegen die Verbandsinteressen gröblich 
 verstoßen hat, kann durch Beschluss des Vorstandes aus 
dem Verband ausgeschlossen werden. Eine Rückzahlung 
von Mitgliedsbeiträgen erfolgt nicht.

§ 2
Verzeichnis der Mitglieder

Das Verzeichnis der Mitglieder wird jährlich vom 
Vorstand aufgestellt. Jedes Mitglied kann eine Kopie 
des Verzeichnisses anfordern.

SATZUNG DES AAV - VERBAND FÜR FLÄCHEN-
RECYCLING UND  ALTLASTENSANIERUNG

§ 3
Kommissionen

(1) Kommissionen unterstützen die Arbeit der Verbands-
organe. Die Delegiertenversammlung beschließt auf 
 Vorschlag des Vorstandes über die Bildung und Besetzung 
von Kommissionen, insbesondere für die Aufgabenerfüllung 
des Verbandes gemäß § 2 und § 2a AAVG. Der Vorstand kann 
Nachbesetzungen beschließen.

(2) In jeder Kommission sollen die Mitgliedergruppen im 
 Sinne von § 6 Absatz 1 und 2 AAVG angemessen vertreten 
sein. Zu den Beratungen können die Kommissionen auch 
außerhalb des Verbandes stehende Personen hinzuziehen.

(3) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder 
der  Kommissionen sind verpfl ichtet, insbesondere 
über alle  ihnen bei der Durchführung ihrer Aufgaben 
 bekannt  werdenden Betriebs- und Geschäft sgeheimnisse 
 Verschwiegenheit zu bewahren.

§ 4
Befugnisse der Geschäftsführerin/

des Geschäftsführers

(1) Die Geschäft sführerin oder der  Geschäft sführer 
 entscheidet über die Geschäft e und die sonstigen 
 Angelegenheiten der laufenden Verwaltung, deren Wert 
im Einzelfall 1,0 Millionen € nicht übersteigt.

(2) Die Beschlüsse der Verbandsorgane werden von der 
Geschäft sführerin oder dem Geschäft sführer ausgeführt, 
soweit die Verbandsorgane im Einzelfall nicht eine andere 
Regelung treff en.

(3) In Fällen, die keinen Aufschub dulden, insbesondere bei 
Gefahr im Verzug, entscheidet die Geschäft sführerin oder 
der Geschäft sführer auch über Angelegenheiten, deren Wert 
den in Absatz 1 festgesetzten Betrag überschreitet. Diese 
Entscheidungen sind der oder dem Verbandsvorsitzenden 
 sofort mitzuteilen und dem Vorstand in der nächsten  Sitzung 
vorzulegen.

§ 5
Bildung von Stimmgruppen

(1) Mit Jahresbeiträgen, die eine volle Beitragseinheit nicht 
erreichen oder darüber hinausgehen, können sich die Mit-
glieder zu Stimmgruppen zusammenschließen. Mit dem 
Bestätigungsschreiben über die Aufnahme in den Verband 
werden Mitglieder mit Beitragsteileinheiten darauf hin-
gewiesen, dass sie sich an einer Stimmgruppe beteiligen 
können. Jedes Mitglied kann sich nur an einer Stimmgruppe 
beteiligen. Die Beitragsteileinheit eines Mitglieds gilt als ein-
gebracht, wenn das Mitglied gegenüber dem Verband seine 
Beteiligung an einer Stimmgruppe schrift lich oder elektro-
nisch erklärt hat.

(2) Jede Stimmgruppe hat so viele Delegierte mit je einer 
Stimme, wie sie mit den zusammengelegten Beiträgen oder 
Beitragsteilen volle Beitragseinheiten auf sich vereinigt.
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§ 6 
Gäste

(1) Die in § 11 Absatz 5 AAVG genannten Behörden, Körper-
schaften und Vereinigungen können an den Sitzungen 
der Delegiertenversammlung teilnehmen und sind zu den 
Sitzungen einzuladen.

(2) Die Verbandsvorsitzende oder der Verbandsvorsitzende 
kann den in Absatz 1 genannten Gästen das Recht einräu-
men, sich zu einzelnen Tagesordnungspunkten zu äußern. 
Anträge können nicht gestellt werden.

§ 7 
Vertretung der oder des Verbandsvorsitzenden, 

Anwesenheit der Geschäftsführerin oder des 
Geschäftsführers in den Kommissionen

(1) Die oder der Verbandsvorsitzende wird im Falle ihrer oder 
seiner Verhinderung durch die stellvertretende Vorsitzende 
oder den stellvertretenden Vorsitzenden vertreten.

(2) Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer oder 
ihr(e) Vertreter/in oder sein(e) Vertreter/in nimmt an den 
Sitzungen der Kommissionen beratend teil.

§ 8 
Vertretung des Verbandes gegenüber der Geschäfts

führerin/dem Geschäftsführer und dem Vorstand

(1) Der Verband wird gegenüber der Geschäftsführerin oder 
dem Geschäftsführer durch den Vorstand vertreten.

(2) Der Verband wird gegenüber dem Vorstand durch die 
Delegiertenversammlung vertreten. Diese wählt hierzu bei 
Bedarf einen oder mehrere Vertreter. Der oder die jeweiligen 
Vertreter der Delegiertenversammlung sorgen für die 
Ausführung der Beschlüsse der Delegiertenversammlung 
zur Vertretung des Verbandes gegenüber dem Vorstand.

§ 9 
Haftungsbegrenzung

(1) Die Tätigkeit der Mitglieder des Vorstandes ist 
ehrenamtlich.

(2) Die Haftung der Vorstandsmitglieder bei der Wahr
nehmung der ihnen nach dem AAVG oder dieser Satzung 
zugewiesenen Aufgaben wird auf Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit beschränkt.

§ 10 
Aufstellung und Änderung des Wirtschaftsplans

(1) Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer bereitet 
für jedes Wirtschaftsjahr vor seinem Beginn den Entwurf 
des Wirtschaftsplans vor. Der Vorstand beschließt den 
Wirtschaftsplanentwurf und legt ihn der Delegierten
versammlung zur Beschlussfassung vor.

(2) Der Wirtschaftsplan ermächtigt den Vorstand und die 
Geschäftsführerin oder den Geschäftsführer im Rahmen 

ihrer gesetzlichen, satzungsgemäßen oder im Wirtschafts-
planbeschluss bestimmten Befugnisse, Ausgaben zu leisten 
und Verpflichtungen einzugehen.

(3) Der Wirtschaftsplan ist gemäß § 18 Absatz 4 Nr. 1 AAVG 
zu ändern, wenn das Jahresergebnis sich gegenüber dem im 
Erfolgsplan ausgewiesenen Jahresergebnis erheblich ver-
schlechtern wird. Eine erhebliche Verschlechterung liegt vor, 
wenn sich das Ergebnis um mehr als 10 %, mindestens jedoch 
um 500.000,- € verschlechtert.

§ 11 
Wirtschaftsführung, Kassen-, Rechnungs-  

und Prüfungswesen

(1) Der Verband ist zur wirtschaftlichen und sparsamen 
Wirtschaftsführung sowie zur pfleglichen Verwaltung seines 
Vermögens und dessen Erhaltung verpflichtet. Der Verband 
soll Vermögensgegenstände nur erwerben, soweit dies zur 
Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist.

(2) Der Verband führt seine Rechnung nach den Regeln der 
kaufmännischen doppelten Buchführung.

(3) Für den Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres sind inner-
halb der ersten sechs Monate des neuen Wirtschaftsjahres 
der Jahresabschluss und der Lagebericht aufzustellen und 
der Prüfstelle vorzulegen. Die Prüfstelle ist eine unabhängi-
ge Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die von der Delegierten-
versammlung bestimmt wird.

(4) Der Jahresabschluss und der Lagebericht werden von der 
Prüfstelle geprüft.

(5) Der Entwurf des Jahresabschlusses sowie der Prüfbericht 
sind von der Geschäftsführerin oder dem Geschäftsführer 
dem Vorstand vorzulegen. Der Entwurf des Jahresabschlus-
ses bedarf der Zustimmung des Vorstandes.

(6) Der Entwurf des Jahresabschlusses sowie der Prüfbe-
richt sind den von der Delegiertenversammlung gewählten 
Rechnungsprüferinnen oder Rechnungsprüfern zur Prüfung 
vorzulegen. Diese sind berechtigt, von dem Vorstand, der 
Geschäftsführerin oder dem Geschäftsführer sowie der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erläuternde Angaben 
zu dem Prüfbericht zu verlangen und sich über alle die 
Rechnung betreffenden Angelegenheiten zu unterrichten. 
Die Rechnungsprüferinnen oder die Rechnungsprüfer 
erstatten in der für die Entlastung des Vorstandes und der 
Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers vorgesehenen 
Delegiertenversammlung Bericht über das Ergebnis der 
Prüfung.

(7) Näheres zur Wirtschaftsführung sowie zum Kassen-  
und Rechnungswesen kann in einer Geschäftsordnung der 
Geschäftsstelle geregelt werden.

§ 12 
Rücklagen

Der Verband hat zur Sicherung einer ordnungsgemäßen 
Wirtschaftsführung Rücklagen in angemessener Höhe zu 
bilden. Der Vorstand kann hierzu nach Bedarf die notwendi-
gen Richtlinien erlassen.
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§ 13 
Altlastenrisikofonds

(1) Zur Unterstützung der Vermarktung sanierter Flächen 
bildet der Verband für die Gewährung geeigneter Maßnah-
men zweckgebundene Rücklagen. Ein Antrag kann schrift-
lich oder elektronisch gestellt werden und muss mindestens 
enthalten:

	� 1. die Bezeichnung der betroffenen Grundstücke und 
einen Nachweis über die Zugehörigkeit zu einem Alt-
standort im Sinne des § 2 Absatz 5 Nr. 2 BBodSchG;

	� 2. Angaben und Unterlagen über durchgeführte Sanie-
rungsmaßnahmen oder eine qualitätssichernde Beglei-
tung im Sinne des § 2a Absatz 2 AAVG;

	� 3. Angaben und Unterlagen zum Zustand der betroffenen 
Grundstücke nach der Durchführung der Sanierungs-
maßnahmen und der geplanten Nachnutzung;

	� 4. Angaben zu den Tatbeständen, aufgrund derer sich das 
abzusichernde Risiko verwirklichen kann und die von 
der beantragten Maßnahme abgedeckt werden sollen 
(Sicherungstatbestände);

	� 5. eine bezifferte Abschätzung des Antragstellers 
zur Höhe der drohenden finanziellen Folgen des 
abzusichernden Risikos sowie zu dem Zeitraum, in  
dem sich das Risiko realisieren kann;

	� 6. eine Verpflichtung des Antragstellers zur Erstattung 
des Bearbeitungsaufwandes des Verbandes.

	� Der Antragsteller ist verpflichtet, dem Verband auf 
dessen Aufforderung hin alle Auskünfte zu erteilen 
und alle Unterlagen vorzulegen, die der Verband für die 
Entscheidung über die Bewilligung einer Maßnahme 
benötigt. Kommt der Antragsteller einer Aufforderung 
des Verbands zur Erteilung von Auskünften oder zur 
Vorlage von Unterlagen nicht nach, kann der Verband 
den Antrag auch ablehnen. 

(2) Die Bewilligung setzt voraus,

	� 1. dass sich der Antragsteller dazu verpflichtet, einen 
Eigenanteil in Höhe von mindestens 20 vom Hundert 
des abzusichernden Risikos nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 5 zu 
übernehmen,

	� 2. dass sich der Antragsteller dazu verpflichtet, auf  
den betroffenen Grundstücken ab einem bestimmten 
Zeitpunkt für eine bestimmte Dauer eine bestimmte 
Wiedernutzung auszuüben und

	� 3. dass der Antragsteller die Kosten zur Abgeltung  
des Bearbeitungsaufwandes erstattet hat.

(3) Für die geeigneten Maßnahmen gelten folgende 
Maßgaben:

	� 1. Bürgschaften im Sinne des § 765 BGB: Die Bürgschafts-
erklärung des Verbandes muss die Hauptschuld anhand 
von bestimmten Sicherungstatbeständen bezeichnen. 
Der Verband kann auf die Einreden gemäß § 768, § 770 
und § 771 BGB nicht verzichten.

	� 2. Garantien i. S. d. Ziffer 2 der VV zu § 39 LHO: Durch 
Garantien kann sich der Verband gegenüber dem Antrag-
steller, ggf. auch gegenüber der zuständigen Behörde, 
verpflichten, im Falle des Eintritts bestimmter Siche-
rungstatbestände die Kosten für bodenschutzrechtlich 
notwendige Maßnahmen in bestimmter Höhe zu über-
nehmen. 

	� 3. Zuschüsse: Der Verband kann Zuschüsse zu Versiche-
rungen des Antragstellers, mit denen bestimmte Siche-
rungstatbestände versichert werden, und zu anderen 
vergleichbaren Maßnahmen der Risikoabsicherung des 
Antragstellers gewähren.

	� Der Verband begrenzt die Höhe seiner finanziellen 
Verpflichtungen auf maximal die Höhe des abzusichern-
den Risikos nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 5 abzüglich des vom 
Antragsteller nach Absatz 2 Nr. 1 zu übernehmenden 
Eigenanteils.

(4) Der Vorstand entscheidet über die Bewilligung der be-
antragten Maßnahmen auf der Grundlage des Antrags und 
einer Bewertung der Kommission für Altlasten und Boden-
schutz. Die Kommission für Altlasten und Bodenschutz kann 
eine Arbeitsgruppe einrichten und zu ihren Beratungen auch 
außerhalb des Verbandes stehende Personen hinzuziehen.

(5) Im Falle der Bewilligung einer Maßnahme schließen der 
Verband und der Antragsteller – unbeschadet der boden-
schutzrechtlichen Verantwortlichkeiten – einen öffentlich-
rechtlichen Vertrag über Art und Inhalt der bewilligten 
Maßnahme einschließlich Befristung und Begrenzung.

(6) Der Antragsteller hat keinen Anspruch auf Erstattung der 
ihm durch die Antragstellung oder sonst im Bewilligungs-
verfahren entstehenden Kosten. Der Antragsteller hat dem 
Verband die Kosten zur Abgeltung seines Bearbeitungsauf-
wandes zu erstatten. Der Kostenbetrag wird 30 Tage nach 
Zugang der Rechnung des Verbandes beim Antragsteller 
fällig.

§ 14 
Controlling

Der Verband hat ein Controlling zu betreiben, das eine 
systematische Planung, Steuerung und Kontrolle der 
betrieblichen Abläufe sowie Aussagen über den wirtschaft-
lichen und finanziellen Status und die Entwicklung des 
Verbandes ermöglicht.

§ 15 
Entschädigung der Organ- und Kommissionsmitglieder

Die Mitglieder der Delegiertenversammlung, des Vorstandes, 
der sie beratenden Kommissionen und Ausschüsse erhalten 
Entschädigung für ihren allgemeinen Aufwand sowie auf 
Antrag für Verdienstausfall, Fahrten und Reisen. Die Höhe 
der jeweiligen Entschädigung richtet sich nach dem Gesetz 
über die Entschädigung der ehrenamtlichen Mitglieder von 
Ausschüssen vom 13. Mai 1958 (GV. NRW. S. 193) in der jeweils 
geltenden Fassung.
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§ 16 
Einladungen und Bekanntmachungen

Die Versendung von Einladungen und Unterlagen für die 
Arbeit der Gremien kann form- und fristgerecht auch in 
elektronischer Form erfolgen. Bekanntmachungen für die 
Verbandsmitglieder werden in der Verbandsgeschäftsstelle 
ausgelegt.

§ 17 
In-Kraft-Treten

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im 
Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-
Westfalen in Kraft.

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des 
AAVG kann gegen die Satzung nach Ablauf eines Jahres seit 
ihrer Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, 
es sie denn

	 1. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,

	� 2. die Satzung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht 
worden,

	� 3. die Aufsichtsbehörde hat den Beschluss der 
Delegiertenversammlung vorher beanstandet,

	� 4. der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Verband vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.

Die vorstehende, mit Erlass des Ministeriums für Umwelt, 
Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen 
vom 7. Dezember 2022 – Az.: IV-1 61.01.04.01 AAV – gemäß § 8 
Absatz 2 Altlastensanierungs- und Altlastenaufbereitungs-
verbandsgesetz Nordrhein-Westfalen genehmigte Änderung 
der Satzung wird hiermit gemäß § 8 Absatz 4 AAVG bekannt 
gemacht.

Hattingen, den 13. Dezember 2022 

Der Geschäftsführer 
Dr. Arnz

Genehmigung

Die vorstehende Satzung des  AAV - Verband für 
Flächenrecycling und Altlastensanierung wird 
hiermit gemäß § 8 Abs. 2 AAVG genehmigt.

Düsseldorf, den 7.12.2022

Das Ministerium für Umwelt, Naturschutz  
und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag
Valenti
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Kooperationsvereinbarung
zur Flächen- und Altlasten-
allianz Nordrhein-Westfalen

Bek. d. Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz

Vom 16. Dezember 2012
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Nordrhein-Westfalen ist seit vielen Jahrzehnten eine in wei-
ten Teilen dicht besiedelte Region und ein wichtiges Indust-
rieland. Die Inanspruchnahme von Flächen für Wirtschaft, 
Landwirtschaft und Bevölkerung ist durch die dynamische 
Entwicklung in der Wirtschaft, aber auch durch die demo-
graphische Entwicklung der Bevölkerung einem ständigen 
Anpassungsprozess unterworfen.

Der sorgsame und verantwortungsvolle Umgang mit Flä-
chen, die Altlastenprobleme haben und die Aufarbeitung so-
wie Sanierung dieser Flächen ist wichtiger Bestandteil einer 
vorausschauenden Flächenpolitik und kann die Senkung des 
Flächenverbrauchs unterstützen. Ein wichtiges Ziel ist es, 
nicht mehr genutzte und brachliegende Flächen wieder auf-
zubereiten und einer neuen Nutzung zuzuführen.

Diese Vereinbarung ergänzt die Aktivitäten der Allianz für 
die Fläche. 

Seit 1989 gibt es in Nordrhein-Westfalen für die Aufarbei-
tung und Sanierung von mit Altlasten belasteten Flächen 
eine Zusammenarbeit von Land, Wirtschaft und Kommunen 
im Altlastensanierungs- und Altlastenaufbereitungsverband 
– AAV. Der AAV hat seit seiner Gründung etwa 140 Mio. € für 
Altlastensanierung und Flächenrecycling eingesetzt und 
ca. 100 Maßnahmen durchgeführt bzw. noch in Bearbeitung. 
Seine Kompetenz ist allseits anerkannt, seine Arbeit wird 
von allen Beteiligten hoch geschätzt.

Über viele Legislaturperioden hinweg ist, zunächst auf 
gesetzlicher Grundlage und später mithilfe von drei Ko-
operationsvereinbarungen ein erfolgreiches Modell für die 
Zusammenarbeit von privater Wirtschaft und öffentlicher 
Hand bei Flächenrecycling und Altlastensanierung auf- und 
ausgebaut worden, das weit über die Grenzen von Nordrhein-
Westfalen hinaus öffentliche Beachtung und Anerkennung 
gefunden hat. Wirtschaft, Land und Kommunen arbeiten 
bei der Finanzierung und in den Gremien des Verbandes 
seit nunmehr über 20 Jahren partnerschaftlich zusammen. 
Wirtschaft und Kommunen nutzen das Know-how des AAV 
und lassen sich bei schwierigen Fragen von ihm beraten.

Alle Kooperationspartner tragen auch durch den persön-
lichen Einsatz von Experten in den Gremien des AAV zur 
erfolgreichen Arbeit des Verbandes bei, indem sie dort ihren 
Sach- und Fachverstand einbringen. Die Leistungen des AAV, 
vor allem für Altlasten- und Flächenrecyclingprojekte, kom-
men den Kommunen zu gute, bei denen Ordnungspflichtige 
nicht (mehr) herangezogen werden können oder private 
Finanzierungsmodelle nicht zum Tragen kommen. Darüber 
hinaus profitieren ansiedlungswillige Wirtschaftsunterneh-
men, denen so geeignete und attraktive Grundstücke wieder 
zur Verfügung gestellt werden können.

Bisher waren Industrie, Energieversorgung und Abfallwirt-
schaft an dem Kooperationsmodell beteiligt. Künftig soll der 
AAV ebenfalls offen sein für Unternehmen und Verbände aus 
allen Bereichen der Wirtschaft, insbesondere auch aus Hand-
werk, Handel und Logistik.

Die Zusammenarbeit von öffentlicher Hand und Wirtschaft 
im AAV ist Ausdruck des beiderseitigen Willens zur Ko-
operation in Fragen des Umweltschutzes. Sie entspricht der 
von der Landesregierung und der Wirtschaft des Landes 
praktizierten Gesprächskultur im Bereich des Umweltschut-
zes. Diese Gesprächskultur soll auch in Zukunft erfolgreich 
fortgesetzt werden.

den Minister für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz,

den Minister für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand 
und Handwerk,

den Minister für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und 
Verkehr

der Städtetag NRW,

der Landkreistag NRW,

der Städte- und Gemeindebund NRW,

die folgenden Wirtschaftsorganisationen:

die Landesvereinigung der Unternehmensverbände Nord-
rhein-Westfalen e. V.

– unternehmer nrw,

IHK NRW – Die Industrie- und Handelskammern in Nord-
rhein-Westfalen e. V. und

der Nordrhein-Westfälische Handwerkstag 

übereingekommen, gemeinsame Anstrengungen zu unter-
nehmen, die Zusammenarbeit im AAV weiterzuentwickeln 
und dafür die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen.

Die Kooperationspartner streben an, die Aufgaben des AAV 
wie folgt fortzuführen bzw. zu erweitern:

Die bisherigen zentralen Aufgaben des AAV werden bei-
behalten. Dazu gehören die Sanierung von Boden und 
Grundwasser bei Altstandorten und Altdeponien sowie das 
Flächenrecycling bei dafür geeigneten Altstandorten ebenso 
wie die Beratung seiner Mitglieder in Fragen der Altlasten-
sanierung und des Flächenrecyclings. Auch die Trägerschaft 
der Clearingstelle im Rahmen des Dialogs Wirtschaft und 
Umwelt und die Entwicklung und Erprobung neuer Sanie-
rungstechnologien und innovativer Sanierungsverfahren 
sind zentraler Bestandteil des AAV.

Als integriertes Beratungs- und Kompetenzzentrum 
mit Schwerpunkten in den Bereichen Bodenschutz, 

A. INTEGRIERTES BERATUNGS- UND KOMPE-
TENZZENTRUM FÜR FLÄCHEN, BODEN, WAS-
SER UND ALTLASTENSANIERUNG – LANG-
FRISTIG DIE ZUKUNFT DES AAV SICHERN

KOOPERATIONSVEREINBARUNG ZUR 
FLÄCHEN- UND ALTLASTENALLIANZ 
NORDRHEIN-WESTFALEN

VOR DIESEM HINTERGRUND SIND DIE 
LANDESREGIERUNG NORDRHEIN-WESTFALEN, 
VERTRETEN DURCH
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B. FINANZIERUNG DES AAV STÄRKEN

UNTERSCHRIFTEN

Die Kooperationspartner streben an, dass die Finanzierung 
der Arbeit des AAV langfristig auf eine gesicherte finanzielle 
Grundlage gestellt wird.

Die Beiträge des Landes und der Kommunen sollen in einem 
novellierten AAV-Gesetz festgelegt werden.

Für Beiträge aus der Wirtschaft soll in Zukunft ein größerer 
Kreis von Wirtschaftsteilnehmern gewonnen werden.  

Düsseldorf, den 24. Oktober 2012

Der Minister für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz 

Johannes Remmel

Für den Minister für Wirtschaft, Energie, Industrie,  
Mittelstand und Handwerk  

Staatssekretär Dr. Günther Horzetzky

Der Minister für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung  
und Verkehr 

Michael Groschek

Für den Städtetag NRW 
Dr. Stephan Articus 

Geschäftsführendes Vorstandsmitglied  
des Städtetages NRW

Für den Landkreistag NRW 
Dr. Arnim Brux 

Erster Vizepräsident des Landkreistages NRW

Für den Städte- und Gemeindebund NRW 
Dr. Bernd Jürgen Schneider 

Hauptgeschäftsführer des Städte- und  
Gemeindebundes NRW

Für die Landesvereinigung der Unternehmensverbände 
Nordrhein-Westfalen e. V. – unternehmer nrw, 

Hans Jürgen Kerkhoff 
Vizepräsident unternehmer nrw

Für IHK NRW – Die Industrie- und Handelskammern  
in Nordrhein-Westfalen e. V. 

Paul Bauwens – Adenauer 
Präsident IHK NRW

Für den Nordrhein-Westfälischen Handwerkstag 
Andreas Ehlert 

Vizepräsident des Nordrhein-Westfälischen Handwerkstags

– MBl. NRW. 2012 S. 715

Die Kooperationspartner werden deshalb für eine größere 
Zahl von Teilnehmern aus dem Bereich der Wirtschaft 
werben. Die Kooperationspartner sind sich darin einig, 
dass dieser Vereinbarung in beiderseitigem Einvernehmen 
weitere Kooperationspartner beitreten können.

Stimm- und sonstige Mitwirkungsrechte im AAV sowie die 
Nutzung der Beratungsleistungen sollen mit der Beitrags-
leistung verknüpft werden. Dabei soll es möglich sein, zwi-
schen Einzelbeiträgen großer Unternehmen, gemeinsamen 
Beiträgen von Wirtschaftsorganisationen und -verbänden 
oder Zusammenschlüssen kleinerer Unternehmen zu unter-
scheiden.

Die Landesregierung wird zur Weiterentwicklung des AAV 
im Sinne dieser Kooperationsvereinbarung zügig einen Ent-
wurf zur Änderung des AAV-Gesetzes einbringen. Bis dahin 
soll die Zusammenarbeit in den Gremien des AAV entspre-
chend den bisherigen Gepflogenheiten fortgesetzt werden.

Flächenrecycling sowie damit in Verbindung stehenden 
Fragen der Wasser- und Entsorgungswirtschaft soll der AAV 
künftig die Möglichkeit haben,

▶  �seine Mitglieder bei der Feststellung des Ausgangszustan-
des hinsichtlich Boden- und Grundwasserbelastungen im 
Zusammenhang mit der Umsetzung der lEDRichtlinie und 
der Wasser-Rahmenrichtlinie zu beraten,

▶  �seine Mitglieder im Hinblick auf die Erbringung von 
Sicherheitsleistungen für Abfallentsorgungsanlagen im 
Rahmen einer Solidargemeinschaft zu beraten,

▶  �als Moderator / Mediator bei Altlasten und schädlichen 
Bodenveränderungen, die besondere fachliche oder 
rechtliche Schwierigkeiten aufweisen, im Kreise seiner 
Mitglieder zu fungieren,

▶  �aus zweckgebundenen Rücklagen Instrumente zu finan-
zieren, mit denen Restrisiken bei sanierten oder noch 
nicht sanierten Altlastengrundstücken abgedeckt werden 
sollen und

▶  �seine Mitglieder mit seinem Fachwissen bei der Einfüh-
rung und Anwendung neuer Umwelttechniken zu beraten.

Ein wichtiges Ziel dabei ist es, die Kompetenzen des AAV an 
den Schnittstellen von Wirtschaft und Kommunen zu deren 
beiderseitigen Vorteil einzusetzen, an den bereits vorhan-
denen Know-how-Transfer anzuknüpfen und diesen weiter 
zu entwickeln. Behördliche Aufgaben nimmt der AAV nicht 
wahr; bestehende Zuständigkeiten bleiben unberührt.

Der AAV wird mit den anderen Instrumenten des Flächen-
recyclings des Landes und den im Flächenrecycling aktiven 
Ministerien und Institutionen eng zusammen arbeiten. 

Zusätzlich soll der AAV für bergbaubedingte Altlasten, die 
noch unter Bergaufsicht stehen, für die jedoch kein leis-
tungsfähiger Pflichtiger vorhanden ist, Beratungsleistungen 
erbringen und ggf. Sanierungsmaßnahmen durchführen 
können. Die Finanzierung von Maßnahmen in diesem Be-
reich steht unter dem Vorbehalt, dass sie im Rahmen der 
hiefür bei der oberen Bergbehörde verfügbaren Haushalts-
mittel erfolgt und dass die fachliche Zustimmung des für 
Bergbau zuständigen Ministeriums und der oberen Berg
behörde vorliegt.

Um dem erweiterten Aufgabenkatalog Rechnung zu tragen, 
soll der Verband künftig die Bezeichnung tragen:

„AAV – Verband für Flächenrecycling und 
Altlastensanierung“
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Aufb au des AAV.
Das Kooperationsmodell.
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AAV – Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung 
Ruhrhang 2, 45225 Hattingen | Postfach 80 01 47, 45501 Hattingen  
Telefon: 02324 5094-0 | info@aav-nrw.de | www.aav-nrw.de 


